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Trogen, 1. Dezember 2025 
 
 
Geschäftsreglement Kirchenrat und Kirchenverwaltung; Einladung zur Vernehmlassung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Kirchenrat hat die Vorlage des Geschäftsreglement Kirchenrat und Kirchenverwaltung ver-
abschiedet und eröffnet die Vernehmlassung.  
 
Das Reglement ist neu und regelt die Zuständigkeiten und Kompetenzen des Kirchenrats und 
der Verwaltung.  
Zudem sind die Entschädigungen für die Behördenmitglieder neu in diesem Reglement und 
nicht mehr im Reglement Anstellung und Besoldung (Index 3.10) verankert.  
 
Der Kirchenrat lädt Sie ein, zur Vorlage Stellung zu nehmen und ersucht Sie, Ihre Stellung-
nahme bis spätestens 3. Februar 2026 an die Evangelisch-reformierte Landeskirche beider 
Appenzell, Landsgemeindeplatz 1, 9043 Trogen, einzureichen. Ihre Stellungnahmen sind uns 
wichtig. Für die fristgerechte Zustellung als Word-Datei per Mail an info@ref-arai.ch danke ich 
Ihnen zum Voraus. 
 
Für Auskünfte stehen Ihnen Kirchenratspräsidentin Martina Tapernoux-Tanner, martina.ta-
pernoux@ref-arai.ch, und Kirchenratschreiberin Jacqueline Bruderer, jacqueline.brude-
rer@ref-arai, T 071 340 04 55 gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 

 
Martina Tapernoux-Tanner 
Kirchenratspräsidentin 
martina.tapernoux@ref-arai.ch 
T +41 71 340 04 55 
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Geschäftsreglement Kirchenrat und Kirchenverwaltung; Adressaten 
 
Kirchgemeinden 
Appenzell 
Appenzeller Hinterland 
Bühler 
Gais 
Grub-Eggersriet 
Heiden 
Hundwil 
Rehetobel 
Reute-Oberegg 
Speicher 
Stein 
Teufen 
Trogen 
Urnäsch 
Wald 
Walzenhausen 
Wolfhalden 
 
Rekurskommission 


